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Amt für Geodaten und Kataster
Amtsleiterin
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1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)

MK Kerngebiet (§ 7 BauNVO) 

Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO) MU

Anpflanzung:

Erhaltung:

Bäume

Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Einfahrtsbereich

private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
einschl. Platz- und Wegeflächen 

10. Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO):

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

PLANZEICHENERKLÄRUNG
I. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB)

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare
Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

7. Verkehrsflächen und -anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

8. Festsetzungen zur Grünordnung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20 und Nr. 25 BauGB)

Zweckbestimmung:

Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO)

Fußgängerbereich

Straßenverkehrsflächen

öffentliche Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen:

5. Flächen für Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude u. Einrichtungen

Strassenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

Abgrenzung unterschiedlicher Maße der 
baulichen Nutzung (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
GRZ 0,9 Grundflächenzahl, z.B. 0,9

(§ 16 Abs. 2 Nr. 1, § 19 BauNVO)

V Zahl der Vollgeschosse, z.B. 5, als Höchstmaß
(§ 16 Abs. 4, § 20 BauNVO)

GFZ 4,0 Geschossflächenzahl, z.B. 4,0
(§ 16 Abs. 2 Nr. 2, § 20 BauNVO)

FH 25,00 m

Traufhöhe, z.B. 16,70 m als HöchstmaßTH 16,70 m

Firstrichtung

Firsthöhe, z.B. 25,00 m als Höchstmaß

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Tiefgaragen

Umgrenzung der Flächen für Nebenanlagen, 
Stellplätze und Garagen

M Maßnahme

Parkanlage

Gebäudehöhe, z.B. 22,00 m als HöchstmaßGH 22,00 m

6. Flächen für besonderen Nutzungszweck (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB)

Flächen für besonderen NutzungszweckBezeichnung

priv. 

TGa

Geh- und Radfahrbereich

Flächen für Abgrabungen

9. Flächen für Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

geschlossene Bauweiseg

Durchgang mit lichter Höhe von mind. 3,00 m

15,00

III. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 und 6a BauGB)

Grenze des rechtswirksam festgesetzten Überschwemm-
ungsgebietes der Elbe (HQ100) vom 01.10.2018, geänd. 
am 21.01.2019

Nutzungsregelungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz

Ü

Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), 
die dem Denkmalschutz unterliegen
(§ 10 Abs. 4 SächsDschG)

Regelungen für den Denkmalschutz

D1

D

D4

D5

Sachgesamtheit Königsufer

Kulturdenkmal/Gartendenkmal 
Hotel Bellevue; Gervesches Haus; Kollegienhaus;
Königliche Kanzlei

Kulturdenkmal/Einzeldenkmal Blockhaus

D2 Kulturdenkmal/Einzeldenkmal Augustusbrücke

Mit Gehrechten zu belastende Flächen
zu Gunsten der Allgemeinheit

10. Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Flächen, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen 
umgegangen wurde; registriert im Sächs. Altlasten- 
kataster als Altlastenverdachtsfläche AKZ 104109

II. Kennzeichnungen

GRZ
0,9

MK 01

gGFZ
4,0

2. sonstige erläuternde Planzeichen

Bemaßung in m

Nutzungsschablone:

Flurstücksnummer

Baulicher Bestand

Höhenangabe in Meter über NHN113.54

106/8

Laubbaum Bestand

Nadelbaum Bestand

1. Planzeichen der Kartengrundlage
IV. Hinweise

GRZ

Art d. baul. Nutzung

GFZ als
Höchstmaß

geschlossene Bauweise

vorhandene Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt

GRZ
0,9

GB 01
Gemeinbedarf

GH 22,00 m Grundflächenzahl

Fläche für den Gemeinbedarf

Gebäudehöhe

Grenze des überschwemmungsgefährdeten Gebietes
der Elbe (HQ200) vom 01.10.2018, geänd. am 21.01.2019 

HW

D3
Kulturdenkmal/Einzeldenkmal 
Vier Reliefs zur Stadtgeschichte von Dresden

Abflussgebiet des Überschwemmungsggebietes der Elbe 
vom 01.10.2018
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VERFAHRENSVERMERKE

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Aufgrund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
3. November 2017 (Bundesgesetzblatt I, Seite 3634), zuletzt geändert am
4. Januar 2023 (Bundesgesetzblatt 2023 I Nr. 6) sowie des § 89 der Säch- 
sischen Bauordnung (SächsBO) vom 11. Mai 2016 (Sächsisches Gesetz- 
und Verordnungsblatt, Seite 186), zuletzt geändert am 20. Dezember 2022
(Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Seite 705) und des § 4 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 9. März
2018 (Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, S. 62), zuletzt geändert
am 20. Dezember 2022 (Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt
S. 705), hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden in seiner Sitzung
am ................ 2023 den Bebauungsplan Nr. 3018, Königsufer, für das 
Gebiet Dresden-Innere Neustadt Nr. 9, bestehend aus der Planzeichnung 
mit Zeichenerklärung sowie den textlichen Festsetzungen, als Satzung 
(2 Blatt) beschlossen und die Begründung hierzu gebilligt.

I Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB)

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Kerngebiet MK (§ 7 BauNVO)

1.1.1 Nähere Bestimmung der zulässigen Nutzung 

Wohnungen sind ab dem 3. Obergeschoss zulässig (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO). 

1.1.2 Ausschluss allgemein zulässiger Nutzungen (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

Im Kerngebiet MK 01 und MK 02 sind Einzelhandelsbetriebe mit einer 
Verkaufsfläche von mehr als 300 m2 unzulässig.

Abweichend von § 7 Abs. 2 BauNVO sind Vergnügungsstätten, Anlagen für 
sportliche Zwecke und Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und 
Großgaragen nicht zulässig.

Gewerbebetriebe eigener Art/Gewerbebetriebe sui generis: Gewerbebetriebe, die 
sexuelle oder erotische Dienstleistungen jeder Art anbieten, wie etwa Bordelle, 
bordellartige Nutzungen, Laufhäuser, Domina-Studios, erotische Massagesalons, 
sind nicht zulässig.

1.1.3 Ausschluss ausnahmsweise zulässiger Nutzungen (§ 1 Abs. 6 BauNVO)

Abweichend von § 7 Abs. 3 BauNVO sind Tankstellen auch ausnahmsweise nicht 
zulässig.

1.2 Urbanes Gebiet MU (§ 6a BauNVO)

1.2.1 Nähere Bestimmung der zulässigen Nutzung 

Wohnungen sind im Erdgeschoss an der Straßenseite nicht zulässig (§ 6a Abs. 4 
Nr. 1 BauNVO). 

1.2.2 Ausschluss allgemein zulässiger Nutzungen (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO)

Im urbanen Gebiet MU sind Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von
mehr als 300 m2 unzulässig.

Abweichend von § 6a Abs. 2 BauNVO sind Anlagen für sportliche Zwecke nicht 
zulässig.

Gewerbebetriebe eigener Art/Gewerbebetriebe sui generis: Gewerbebetriebe, die 
sexuelle oder erotische Dienstleistungen jeder Art anbieten, wie etwa Bordelle, 
bordellartige Nutzungen, Laufhäuser, Domina-Studios, erotische Massagesalons, 
Wohnungsbordelle und Wohnungsprostitution sind nicht zulässig.

1.2.3 Ausschluss ausnahmsweise zulässiger Nutzungen (§ 1 Abs. 6 BauNVO)

Abweichend von § 6a Abs. 3 BauNVO sind Vergnügungsstätten und Tankstellen 
auch ausnahmsweise nicht zulässig. 

1.3 Flächen für den Gemeinbedarf

Zulässig sind ausschließlich kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen.

1.4 Flächen für besonderen Nutzungszweck

Zulässig sind folgende Nutzungen:

Gartenhaus: Schank- und Speisewirtschaften (Eventbar)
Narrenhäusel: Schank- und Speisewirtschaften und Ferienwohnungen
Wiener Garten: Schank- und Speisewirtschaften (Biergarten)
Gartencafé: Schank- und Speisewirtschaften (Kaffeehaus)
Exnersches Haus: kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen sowie

Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsnutzungen.

Satzung der Landeshauptstadt Dresden

Bebauungsplan Nr. 3018

Dresden-Innere Neustadt Nr. 9
Königsufer

Vom ...............2023

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2a BauGB)

2.1 Bestimmung des Höhenbezugspunktes (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

Bezugspunkt der Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen ist für:

Urbanes Gebiet - MU: +112,00 m ü. NHN
Gemeinbedarfsfläche - GB 01: +112,00 m ü. NHN
Gemeinbedarfsfläche - GB 02: +112,15 m ü. NHN
Kerngebiet - MK 01: +112,20 m ü. NHN
Kerngebiet - MK 02: +112,60 m ü. NHN

Flächen für besonderen Nutzungszweck
Gartenhaus: +112,00 m ü. NHN
Wiener Garten: +110,15 m ü. NHN
Gartencafé: +112,00 m ü. NHN
Exnersches Haus: +112,15 m ü. NHN

2.2 Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstands- 
flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB) 

Am öffentlichen Weg ÖFW 90 und der Gasse zwischen den Baugebieten MK 01 
und MK 02 werden die Abstandsflächentiefen jeweils bis zur Mitte der öffentli- 
chen Verkehrsfläche festgesetzt.

- ÖFW 90: 4,25 m
- Gasse zwischen MK 01 und MK 02: 4,00 m

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Ausnahmen von Baulinie oder Baugrenze 
(§ 23 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO)

Baulinien dürfen zur Ausbildung von Balkonen, Loggien, Erkern und Risaliten 
ausnahmsweise um bis zu 25% der jeweiligen Fassadenlänge um bis zu 0,60 m 
über- oder unterschritten werden.

Baugrenzen dürfen zur Ausbildung von Balkonen, Loggien, Erkern und Risaliten 
ausnahmsweise um bis zu 25% der jeweiligen Fassadenlänge um bis zu 0,60 m 
überschritten werden. 

4 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

Nebenanlagen, die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, 
Wärme, Kälte und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser und der Abfallent- 
sorgung dienen, sind nur innerhalb von baulichen Anlagen zulässig.

5 Festsetzungen zur Grünordnung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20 und Nr. 25 BauGB)

5.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Niederschlagswasserbewirtschaftung
Das anfallende Niederschlagswasser ist zu nutzen oder ortsnah den belebten 
Bodenzonen zuzuführen, soweit eine Gefährdung des Grundwassers durch 
Schadstoffeinträge aus Altlasten ausgeschlossen werden kann.

Wege- und Platzflächen innerhalb der ausgewiesenen Grünflächen sind teilver- 
siegelt und in wasserdurchlässiger Bauweise mit einem Abflussbeiwert ≤ 0,6 
auszubilden. Für die Flächenbefestigungen sind nur Materialien zulässig, die 
einen SRI-Wert (Solar Reflectance Index) von mehr als 0,35 aufweisen.

Artenschutz
Vor dem Beginn von Rodungs- und Abbrucharbeiten ist eine Gehölz- und Gebäu- 
dekontrolle durch sachkundige Personen auf mögliche Vorkommen besonders 
geschützter Tierarten, insbesondere Vögel und Fledermäuse, durchzuführen. Bei 
Vorkommen dieser Arten sind Maßnahmen zu planen und durchzuführen, wel- 
che die Erhaltung der Arten sicherstellen bzw. die Erteilung einer Ausnahmege- 
nehmigung gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder einer Befreiung nach § 67 
BNatSchG rechtfertigen. Die zuständige Untere Naturschutzbehörde ist über das 
Ergebnis der Prüfung zu informieren. Rodungs-, Abbruch- und Erschließungsar- 
beiten sowie die Durchführung von Maßnahmen des Artenschutzes sind durch 
sachkundige Personen zu betreuen und zu überwachen (ökologische Baubeglei- 
tung). Mit der Fällung bzw. Rodung, dem Abbruch und den Erschließungsarbeiten 
darf erst nach Freigabe begonnen werden.

Im Bereich der Brutplätze der Dohle sowie im 20-m-Radius um die betroffenen 
Gehölze (s. Beiplan 01) ist die Errichtung von Flächen der Baustelleneinrichtung 
nicht zulässig. Ein Befahren des Wurzelbereichs der entsprechenden Bäume ist 
unzulässig. Im Zeitraum zwischen März bis Juni sind Bautätigkeiten im Bereich 
der Brutplätze der Dohle sowie im 20-m-Radius um die betroffenen Strukturen 
nicht zulässig.

An Gebäuden in den Baugebieten MU, MK 01 und MK 02 sowie im Bereich der 
Flächen für den Gemeinbedarf sind artspezifische Nistkästen für Brutvögel und 
Fledermausquartiere zu errichten und ab Fertigstellung der Neubauten dauerhaft 
funktionsfähig vorzuhalten. Die genaue Lage aller Nisthilfen ist vorab mit einer 
sachkundigen Person und der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.
Folgenden artspezifische Nistkästen sind für Brutvögel herzurichten:

- 6 Nistkästen für die Arten Kohlmeise, Blaumeise
- 2 Einbaukästen für den Hausrotschwanz

Folgende artspezifischen Kästen sind für Fledermäuse herzurichten:

- 15 Ersatzquartiere für gebäudebewohnende Fledermausarten
- 9 Ersatzquartiere für baumbewohnende Fledermausarten

Als Ersatzpflanzung für häufige Brutvogelarten ist auf der im Beiplan 01 gekenn- 
zeichneten Fläche eine 30 m lange und 10 m breite strukturreiche Heckenpflan- 
zung aus gebietsheimischen Gehölzen zu entwickeln, auf Dauer zu unterhalten 
und entsprechend zu pflegen. Abgängige Gehölze sind art- und qualitätsgleich zu 
ersetzen. Die Pflanzungen sind in Verbindung mit der Rodung der Gehölze im 
Plangebiet umzusetzen. Die Hecke ist aus Sträuchern der Pflanzqualität mind. 
2-5-triebig, 60-100 cm Höhe in einer Pflanzdichte von 1,5 Stück pro m2 zu
pflanzen.

III. Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB)

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

Die in der Planzeichnung gekennzeichnete Fläche ist Teilfläche einer im Altlas- 
tenkataster erfassten Altlastenverdachtsfläche (AKZ 104109 - Verfüllung am Nar- 
renhäusel). Der Gefahrenverdacht und dessen Konfliktpotenziale sind soweit auf- 
zuklären, dass im Rahmen der planungsgemäßen Nutzung eine Gesundheitsge- 
fährdung durch Bodenkontaminationen oder schadstoffhaltige Bodenbeimengun- 
gen ausgeschlossen ist bzw. durch Sanierung und/oder bautechnische Siche- 
rungsmaßnahmen ausgeschlossen werden kann.

IV. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6a BauGB)

1 Festgesetzte Überschwemmungsgebiete und Risikobereiche
außerhalb von Überschwemmungsgebieten

Der Plangeltungsbereich befindet sich teilweise innerhalb des rechtswirksam 
festgesetzten Überschwemmungsgebietes der Elbe. Dieses ist gem. § 76 Abs. 2 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Planzeichnung entsprechend ausge- 
wiesen. 

Des Weiteren werden überschwemmungsgefährdete Gebiete im Sinne des § 75 
SächsWG sowie Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten im 
Sinne des § 78 b Abs. 1 WHG für ein Hochwasserereignis mit niedriger Wahr- 
scheinlichkeit ausgewiesen. Diese entsprechen i.d.R. der Überflutungsfläche bei 
einem HQ200. 

2 Kulturdenkmale

Die Einzel- und Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen sind in der 
Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet. Sämtliche Maßnahmen bedürfen 
daher einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung oder denkmalschutzrecht- 
lichen Zustimmung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.
Kulturdenkmale innerhalb des Plangeltungsbereichs:

- Kulturdenkmal/Einzeldenkmal Blockhaus
- Teile von Kulturdenkmal/Einzeldenkmal Augustusbrücke
- Kulturdenkmal/Einzeldenkmal Vier Reliefs zur Stadtgeschichte von
 Dresden
- Teile von Kulturdenkmal Sachgesamtheit Königsufer
- Teile von Kulturdenkmal/Gartendenkmal Hotel Bellevue;
 Gervesches Haus; Kollegienhaus; Königliche Kanzlei“ 

- Sachgesamtheit Neustädter Markt

V Hinweise 

1 Hochwasserschutz

Der Plangeltungsbereich befindet sich teilweise im festgesetzten Überschwem- 
mungsgebiet, weitere Teile liegen im überschwemmungsgefährdeten Gebiet der 
Elbe.

Auf der in der Planzeichnung gekennzeichneten Fläche sind bauliche Anlagen 
nur zulässig, wenn Vorkehrungen und besondere Sicherungsmaßnahmen gegen 
Hochwassergefahren getroffen werden. Zur vorbeugenden und nachhaltigen Ge- 
fahrenabwehr und zur Eigenvorsorge sind bauliche Anlagen so auszubilden, 
dass im Hochwasserfall Schäden, auch an technischen Anlagen, ausgeschlos- 
sen sind.

2 Archäologische Bodenfunde

Bodeneingriffe bedürfen gemäß § 14 Abs. 1 SächsDSchG der Genehmigung des 
Landesamtes für Archäologie. Auftretende Befunde sind sachgerecht auszugra- 
ben und zu dokumentieren.

Da das Plangebiet archäologische Relevanzbereiche berührt (Siedlungsspuren 
aus Bronzezeit und römischer Kaiserzeit [D-02120-10], historischer Ortskern  
[D-02120-01]), müssen vor Baubeginn in von Bodeneingriffen betroffenen Flä- 
chen Ausgrabungen durchgeführt werden. 

3 Erhaltungssatzung

Die Erhaltungssatzung H-30 der Landeshauptstadt Dresden für das Gebiet “In- 
nere Neustadt“ vom 13. September 2001, veröffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 
39/01 vom 27.9.2001 ist zu beachten.

4 Kampfmittelbelastung

Eine Kampfmittelbelastung ist im Plangebiet nicht auszuschließen. Vor Beginn 
der Aushubarbeiten ist ein Antrag auf Auskunft zur Kampfmittelbeseitigung beim 
Sachgebiet Zivilschutz des Brand- und Katastrophenschutzamtes der Stadt 
Dresden zu stellen.

5 Altlasten, Ablagerungen, Trümmerschuttvorkommen

Altlasten
Es ist nicht auszuschließen, dass zusätzlich zu dem in der Planzeichnung ge- 
kennzeichnetem Bereich weitere Ablagerungen/Altlasten im Plangebiet vorhan- 
den sind. Werden bei Abbruch-/Bodenaushubarbeiten belastete Bodenstellen 
angetroffen, so ist der Bauherr nach § 13 Abs. 3 Sächsische Kreislaufwirtschafts- 
und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) verpflichtet, sofort die zuständige 
Abfall- und Bodenschutzbehörde im Umweltamt zu konsultieren. Diese entschei- 
det über die weitere Verfahrensweise.

GELTENDE RECHTSVORSCHRIFTEN

Baugesetzbuch (BauGB) Sächsisches Naturschutzgesetz 
Vom 3. November 2017 (Bundesgesetzblatt I, (SächsNatSchG)
 Seite 3634)), zuletzt geändert am Vom 6. Juni 2013 (Sächsisches Gesetz- und
4. Januar 2023 (Bundesgesetzblatt 2023 I Nr. 6) Verordnungsblatt, Seite 451), zuletzt geändert

am 20. Dezember 2022 (Sächsisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt, Seite 705)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) Sächsische Bauordnung (SächsBO) 
Vom 21. November 2017 (Bundesgesetzblatt I, Vom 11. Mai 2016 (Sächsisches Gesetz- 
Seite 3786) zuletzt geändert 4. Januar 2023 und Verordnungsblatt, Seite 186), zuletzt
(Bundesgesetzblatt 2023 I Nr. 6) geändert am 20. Dezember 2022 (Sächsisches 

Gesetz- und Verordnungsblatt, Seite 705)

Planzeichenverordnung (PlanZV) Sächsisches Denkmalschutzgesetz
Vom 18. Dezember 1990 (Bundesgesetzblatt I, (SächsDSchG) 
Seite 58), zuletzt geändert am 14. Juni 2021 Vom 3. März 1993 (Sächsisches Gesetz- und
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1802) Verordnungsblatt, Seite 229), zuletzt geändert 

am 20. Dezember 2022 (Sächsisches Gesetz- und 
und Verordnungsblatt, Seite 705)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Sächsisches Wassergesetz (SächsWG)
Vom 29. Juli 2009 (Bundesgesetzblatt I, Vom 12. Juli 2013 (Sächsisches Gesetz- und
Seite 2542), zuletzt geändert am 8. Dezember 2022 Verordnungsblatt, Seite 503), zuletzt geändert am 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2240) 20. Dezember 2022 (Sächsisches Gesetz- und

Verordnungsblatt, Seite 705)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
Vom 31. Juli 2009 (Bundesgesetzblatt I, (SächsGemO)  
Seite 2585), zuletzt geändert am Vom 9. März 2018 (Sächsisches Gesetz- und 
4. Januar 2023 (Bundesgesetzblatt 2023 I, Verordnungsblatt, S. 62), zuletzt geändert am 
Nr.5) 20. Dezember 2022 (Sächsisches Gesetz- und

Verordnungsblatt S. 705)

1  Aufstellungsvermerk 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, 
Verkehr und Liegenschaften hat mit Besch- 
luss-Nr. V1286/16 vom 19.10.2016 die Auf- 
stellung des Bebauungsplanes beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
24.11.2016 im Dresdner Amtsblatt Nr. 
47/2016 bekannt gemacht.

2  Vermerk über frühzeitige Öffentlichkeits-
    und Behördenbeteiligung

  Die öffentliche Unterrichtung und die öffent- 
liche Auslegung des Vorentwurfs zum Bebau- 
ungsplan wurde mit dem Hinweis, dass Stel- 
lungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können, am 
....................20…. im Dresdner Amtsblatt Nr. 
.../20.. bekannt gemacht. Die öffentliche Un- 
terrichtung und Erörterung hat am ............20.. 
in .............................., Dresden stattgefunden.

Der Vorentwurf des   Bebauungsplanes und 
seine Begründung haben in der Zeit vom 
................20.. bis einschließlich  .........20.. im 
World Trade Center, Erdgeschoss, Ausstel- 
lungsraum des Stadtmodells, Ammonstraße 
70, 01067 Dresden öffentlich ausgelegen. 

Zusätzlich waren die kompletten Planungsun- 
terlagen während des o. g. Auslegungszeit- 
raums auch auf der Internetseite der Landes- 
hauptstadt Dresden und auf dem zentralen 
Landesportal Bauleitplanung einsehbar.   

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
wurden mit Schreiben vom .................20.. um 
Stellungnahme gebeten.

3    Vermerke über die Öffentlichkeits-
      sowie Behördenbeteiligung 

3.1 Vermerk über öffentliche Auslegung
 und Behördenbeteiligung  

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und 
Verkehr und Liegenschaften hat mit 
Beschluss-Nr. V..../.. vom ...............20.. den 
Entwurf des  Bebauungsplanes mit seiner 
Begründung gebilligt und seine öffentliche 
Auslegung beschlossen.   

Die öffentliche Auslegung des Bebauungs- 
planentwurfs und die bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen zum Vor- 
haben wurden mit dem Hinweis, dass Stel- 
lungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können, am ...............20.. 
im Dresdner Amtsblatt Nr. .../20.. bekannt ge- 
macht.  

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
mit Schreiben vom .....................20.. um Stel- 
lungnahme gebeten und von der öffentlichen 
Auslegung benachrichtigt.  

Der Entwurf des  Bebauungsplans mit seiner 
Begründung und die bereits vorliegenden um- 
weltbezogenen Stellungnahmen zum Vorha- 
ben haben in der Zeit vom .................20.. bis 
einschließlich ..............20.. im World Trade 
Center, Erdgeschoss, Ausstellungsraum des 
Stadtmodells, Ammonstraße 70, 01067 Dres- 
den öffentlich ausgelegen. Zusätzlich waren 
die kompletten Planungsunterlagen während 
des o. g. Auslegungszeitraums auch auf der 
Internetseite der Landeshauptstadt Dresden 
und auf dem zentralen Landesportal Bauleit- 
planung einsehbar. 

4  Abwägungsvermerk

Der Stadtrat hat die während der Beteili- 
gungsverfahren zum Bebauungsplan abgege- 
benen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und 
der Behörden sowie sonstigen Träger öffent- 
licher Belange am ..... ...........20.. geprüft und 
mit Beschluss-Nr. V..../.. über sie beschlos- 
sen. Das Ergebnis wurde den Einwendenden 
mit Schreiben vom ...............20.. mitgeteilt. 

5  Vermerk über Satzungsbeschluss  

Der Stadtrat hat den   Bebauungsplan mit Be- 
schluss-Nr. V..../.. am ...................20.. als 
Satzung beschlossen und die Begründung so- 
wie die zusammenfassende Erklärung nach 
§ 10 a Abs. 1 BauGB zum  Bebauungsplan
gebilligt.

Dresden,

Siegel

___________________
Der Oberbürgermeister

6  Übereinstimmungsvermerk  

Die Übereinstimmung der Planunterlage mit 
dem Liegenschaftskataster, Bearbeitungs- 
stand ........................, hinsichtlich der Be- 
zeichnung und der Grenzen der Flurstücke 
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau- 
ungsplanes wird bestätigt.

Dresden,

Siegel

___________________________________
Leiterin d. Amtes für Geodaten und Kataster

7  Genehmigungsvermerk  

Der Bebauungsplan bedurfte nicht der Ge- 
nehmigung durch die obere Verwaltungsbe- 
hörde.

8   Ausfertigungsvermerk  

Die Satzung über den Bebauungsplan, be- 
stehend aus der Plan zeichnung und dem 
Textteil, wird hiermit ausgefertigt. 

Dresden,

Siegel

___________________
Der Oberbürgermeister

9   Bekanntmachungsvermerke  

Der Beschluss der Satzung wurde mit dem 
Hinweis auf die Stelle, bei der der Bebau- 
ungsplan sowie die zusammenfassende Er- 
klärung auf Dauer während der Sprechzeiten 
von jedermensch eingesehen werden kann 
und über dessen Inhalt Auskunft zu erhalten 
ist, im Dresdner Amtsblatt Nr. .... /20.. am 
........ 20.. bekannt gemacht. In der Bekannt- 
machung wurde auf die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften nach § 214 Abs. 1 
S. 1 Nrn. 1, 2, 3, Abs. 2 und Abs. 3 S. 2
BauGB und weiter auf Fälligkeit und Erlö- 
schen von Entschädigungsansprüchen i. S. d.
§ 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
und auf die Voraussetzungen für die Geltend- 
machung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 der 
SächsGemO hingewiesen.

Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntma- 
chung des Beschlusses des Bebauungspla- 
nes als Satzung in Kraft.

Dresden,

Siegel

___________________
Der Oberbürgermeister

Beiplan 01: 20-m-Schutzbereich / Heckenpflanzung

BEIPLAN

Außerhalb von Gebäuden sind bei der Beleuchtung von Verkehrsflächen insek- 
tenschonende und fledermausgerechte Beleuchtungsmittel einzusetzen. Das 
Beleuchtungsniveau ist auf das funktional notwendige Mindestmaß zu begren- 
zen. Die Lampenstandorte sind so zu wählen, dass angrenzende Gehölzflächen 
nicht ausgeleuchtet werden. Es sind Leuchtmittel einzusetzen, bei denen der 
Ultraviolett- und Blauanteil im Lichtspektrum möglichst gering ist.

Bei Glasflächen von >2 m2 (ohne Unterteilung) ist eine nutzungskonforme Reduk- 
tion der Durchsichtigkeit durch die Integration flächiger Markierungen oder durch 
die Verwendung transluzenter bzw. farbiger Materialien sowie Reduzierung mög- 
licher Spiegelungen durch einen Reflexionsgrad von max. 15% vorzusehen.

5.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. a BauGB)

Flächen außerhalb von Baufeldern und notwendigen Verkehrs- und Wegeflächen 
sind intensiv zu begrünen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Baumpflanzungen
Für festgesetzte Baumpflanzungen sind standortgerechte klimaresistente Laub- 
gehölze zu verwenden. Die Standorte können um bis zu 5 m variieren. Die ge- 
nauen Pflanzstandorte sind in Abstimmung mit den örtlichen Erschließungsbedin- 
gungen (Leitungen, Zufahrten, Wege etc.) festzulegen. Für Baumpflanzungen ist 
eine mind. dreijährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege durchzuführen. 
Abgängige Bäume sind zu ersetzen. 

Pflanzqualität: Laubbaum (mittelhoher Baum/Großbaum), mind. 3 mal verpflanzt, 
 mit Ballen, StU 12-14 cm. 

Begrünung unterbauter Flächen 
Von Tiefgaragen unterbaute Bereiche sind (außerhalb von Gebäuden, Straßen 
und Wegen) mit einem mind. 80 cm bis 100 cm dicken durchwurzelbaren Subs- 
trataufbau zu überdecken und intensiv zu begrünen. Die Innenhöfe der Bauge- 
biete MU, MK 01 und MK 02 sind zu mind. 25% intensiv zu begrünen und mit 
mind. einem Baum zu bepflanzen (Pflanzqualität: Hochstamm mit Stammumfang 
12 - 14 cm). Für anzupflanzende Bäume muss die Schichtstärke des durchwur- 
zelbaren Substrataufbaus mind. 1,50 m für mittelgroßkronige Bäume betragen. 
Die Pflanzgrube für Bäume muss einen durchwurzelbaren Erdraum von mind. 
12 m3 aufweisen.

Begrünung von Fassaden
Die Fassaden der Innenhöfe sowie südlich ausgerichtete Fassadenabschnitte 
sind punktuell mit hochwüchsigen, ausdauernden Schling- oder Kletterpflanzen 
zu begrünen. Die Begrünung soll mind. 30% der jeweiligen Fassadenfläche be- 
tragen. Für Flächen, die dem Nutzungszweck nicht entgegenstehen (z. B. Ein- 
gänge/Einfahrten), ist die Begrünung vom Gelände bis in 5 m Höhe vorzuneh- 
men. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und im Falle eines Abgangs 
zu ersetzen. Für bodengebundene Begrünung ist je Pflanze eine Fläche von 
mind. 1 m2 als offene Pflanzscheibe auszuführen und vor Verdichtung durch 
Überfahren zu schützen. Der durchwurzelbare Raum ist mit mindestens 2 m3 und 
einer Mindesttiefe von 0,50 m anzulegen. Für nicht bodengebundene Bepflan- 
zungen (z.B. in Pflanztrögen) ist eine Bewässerung vorzusehen.

5.3 Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB)

Der zeichnerisch festgesetzte Baumbestand ist dauerhaft zu sichern, zu pflegen 
und vor Beschädigungen während der Bauphase zu schützen. Abgängige Bäume 
sind durch stadtklimafeste Bäume zu ersetzen. In Bereichen, in denen Bauarbei- 
ten bis an Wurzel- und/oder Kronenbereiche heranreichen, sind vor Baubeginn 
einzelfallbezogene Baumschutzmaßnahmen durchzuführen. Die im Wurzelbe- 
reich (Kronentraufbereich zuzüglich 1,50 m) gelegenen Abschnitte von Verkehrs- 
flächen sind in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise zu befestigen.

Zum Schutz der beiden Platanen im Senkgarten ist im Bereich der Stadtterrasse 
eine Wurzelbrücke vorzusehen.

6 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm 

Die auf die jeweiligen Fassaden einwirkenden Schallimmissionen sind noch gut- 
achterlich zu untersuchen. Entsprechend der ermittelten Lärmpegelbereiche 
erfolgen für die Bauflächen des Plangebietes im weiteren Bauleitplanverfahren 
Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Schallimmissionen. 

II Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 1 SächsBO)

1 Gestaltung der Fassaden, Einordnung der Tiefgaragenzufahrten
(§ 89 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO)

Fassaden sind gestalterisch in Abschnitte zu gliedern. An den nördlichen Seiten 
der Baugebiete (zur Großen Meißner Straße und zur Köpckestraße) sind folgen- 
de ablesbare bauliche Einheiten auszubilden: 

MU:       4 Gebäudeabschnitte
MK 01:  2 Gebäudeabschnitte
MK 02:  2 Gebäudeabschnitte

Ein- und Ausfahrten zu Tiefgaragen sind innerhalb von Gebäuden anzuordnen. 
Tiefgaragenrampen sind baulich zu überdecken.
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Schutzbereich Brutplätze der Dohle

Ersatzpflanzung (Hecke) für Brutvogelarten
auf Flurstück-Nr. 2152/2 Gemarkung Neustadt 

Ablagerungen, Trümmerschuttvorkommen
Der Plangeltungsbereich liegt innerhalb eines Trümmerschuttverbreitungsgebie- 
tes. Zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist auf Freiflächen 
eine für die konkrete Nutzung geeignete Oberbodenschicht herzustellen bzw. 
nachzuweisen. 

Flächen mit Bodenbelastungen
In den mit der Signatur "y y y " gekennzeichneten Flächen sind alle Erdbauarbei- 
ten durch ein i. S. des § 18 BBodSchG geeignetes Ingenieurbüro zu begleiten 
und zu dokumentieren. Bei der Herstellung von Spielflächen innerhalb der ge- 
kennzeichneten Flächen ist unbelasteter Boden in einer Schichtdicke von mind. 
35 cm aufzubringen bzw. potentiell belasteter Boden in dieser Schichtdicke ent- 
sprechend auszutauschen.

6 Bodenschutz / Bodenaufschlüsse

Bei Durchführung von Bodenaufschlüssen und Bohrarbeiten bestehen gemäß 
(SächsKrWBodSchG) gesetzliche Melde- und Mitteilungspflichten.

7 Schutz vor zu hohen Radonimmissionen

Für die geplanten Gebäude sollten Schutzmaßnahmen vor zu hohen Radonim- 
missionen vorgesehen werden. Die Einhaltung bzw. Unterschreitung des Refe- 
renzwertes von 300 Becquerel je Kubikmeter (Bq/m3) für die über das Jahr gemit- 
telte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in Aufenthaltsräumen bzw. an 
Arbeitsplätzen ist zu gewährleisten.

8 Sicherung des Grundwasserstandes 

Bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Absenkung des 
vegetationsverfügbaren Grundwasserspiegels bzw. von Staunässe führen, sind 
unzulässig. Keller und Tiefgaragen sind daher in wasserdichter Bauweise herzu- 
stellen, das Trockenhalten von Tiefgeschossen durch Drainagen ist unzulässig.

9 Gehölzschutz

Unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes ist die Satzung der 
Landeshauptstadt Dresden zum Schutz von Bäumen und anderen wertvollen 
Gehölzen (Gehölzschutzsatzung) in ihrer gültigen Fassung zu beachten.

11 Belange des Vermessungswesens

Vermessungs- und Grenzmarken sind entsprechend § 6 Sächsisches Vermes- 
sungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) nicht zu entfernen bzw. zu verän- 
dern. Sollten Maßnahmen getroffen werden, wodurch genannte Punkte gefährdet 
sind, ist ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur mit der Sicherung und ggf. 
Wiederherstellung betroffener Punkte zu beauftragen.
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